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Therapieverfahren zunächst VO Arzt für seınen dem DPa- render Faktor seın ann „Die Frage, W as ich Lun soll, 1St
1enten übermittelnden Handlungsvorschlag klären. unabweisbar. I79G Antworten 1in Ethik und Recht sınd
In dieser Phase müssen die esonderen personalen Bedıin- nıcht beweisbar FICHES
SUNSCH des einzelnen Patıenten mI1t edacht werden.
Schließlich hängt die definitive Entscheidung ZAHT eıinen Jegt 1m stärker werdenden Drängen auf mehr

Selbstbestummung WI1€e 1m Leben auch 1m Sterben mMmÖg-oder anderen Therapie oder auch zZu Therapıieverzicht
VO Wıllen des Patıenten ab Seıin Selbstbestimmungs- lıcherweise auch 1ne Fixierung, dıe sıch gewißs A4US der

Abwehr „sınnloser Lebensverlängerung“ erklärt, aberrecht 1St respektieren, auch WENN 1m Einzelfall den
Vorstellungen des ÄArztes nıcht entspricht. Das ethische auch ELWAS mıt dem Bedürfnıis, Leiıden und Tod Ver-

drängen, un hat? Und wırd adurch nıcht auch eın-Problem lıegt darıin, dafß die Entscheidung des Patıenten
nıcht unabhängıg 1St VO  Z Art und Umftang der Intorma- nıg abgelenkt VO den prıiımären Aufgaben der Pflege und

Sterbebegleitung, WI1e S1e S1€e eingangs angedeutet haben,t10n, da{fß diese SOWeIlt W1€e möglıch die reale Sıtuation dafß Patıenten iıne Atmosphäre vorfinden, In der S$1€e sıchwıderspiegeln mu Hıer sınd, besonders iın der Behand-
lung bösartiıger umoren Berücksichtigung der PSY-

durch AÄrzte und Pfleger „ZuLt aufgehoben“ ühlen?
chischen Belastbarkeit des Patıenten renzen unverkenn- Schölmerich: Es 1St ohl iıne Tendenz erkennen, Le1-
bar den un: Tod verdrängen und nıcht mehr als unabwelıls-

Auffallend zurückhaltender als Jurıisten sınd Medizıi- lıche Begleiterscheinung uUuNnNnseres Lebens hıiınzunehmen.
Dı1e Ursache 1St vielschichtig. Sıe lıegt eiınmal siıcherlich InMT be] Forderungen nach rechtlichen Regelungen.

Sıe haben selbst eınmal VOT „der Verdrängung des Medizi- der Abwendung VO relig1ösen Überzeugungen, hängt
aber auch miı1t dem Glauben dıe Machbarkeit auch 1mMNeTS durch den Juristen” DSEWANT., Aber die Bestrebungen

7 B des Alternativentwurfs Z y 216, dem auch exIistentiellen Bereich und spiegelt ıne hedo-
nıstısche Grundhaltung vieler Menschen wıder. Bedeutsa-einıge Medizıiner mıtgearbeıitet haben, zıielen War einer-
INner 1St wahrscheıinlich, da{fß Leiıden un: Sterben sıchSEeItSs auf teste Regeln, dıe mehr Rechtssicherheit schaffen; gegenüber früher anders darstellen. Dıie Wandlung desauf der anderen Seıte oll der Handlungsspielraum des Krankheitspanoramas hat chronische Krankheıten, bös-Arztes eher erweıtert werden. Was 1STt A4US$S ärztlıcher Sıcht

ungenügend der geltenden Gesetzgebung? artıge Geschwülste und Altersleiden gegenüber Akuter-
krankungen mehr In den Vordergrund treten lassen, die

Schölmerich: Das Recht kann be] D Festlegung den VOT der eıt der Antıibiotikaära häufig ıIn wenıgen Tagen
Handlungsspielraum des AÄArztes einengen. Rechtliche Re- das Leben beendeten. So 1St das Sterben einem eıl eın
gelungen sınd aber andererseıts notwendig, da ethische langwieriger Vorgang mıt sıch steigernder Leidensintensi-
Gesichtspunkte ın der pluralistischen Gesellschaft nıcht ın tat, Schmerzen und häufig auch sozıaler Isolierung SC-
allen Fragen eiınen Onsens erkennen lassen. Allerdings worden. Hınzu kommt, da{fß viele den etzten Lebensab-
können rechtliche Regelungen L1LUTLE eiınen Rahmen abge- schnitt bıs ZU Oode 1mM Krankenhaus oder 1mM Pflege-
ben, Grenzposıtionen markıieren, In denen sıch dıe Inter- heıim verbringen. Hıer wırd vielfach dem humanen
aktıon Arzt-Patıent abspıielt. Die vielfache Kondıitionie- Anspruch auf iıne gesetzlıche und pflegerische Sterbebe-
rIung 1mM Einzelfall macht ine rechtliche Festlegung für gleitung nıcht In vollem Umfang entsprochen. 1ele Be-
die Vielfalt VO Zustandsbildern unmöglıch. ser hat dar- mühungen sınd darauf gerichtet, diese Sıtuation INeN-
auf hingewiesen, da das Recht auch ıne Schutzfunktion schenwürdiger gestalten. Man kann aber nıcht 1L1WAar-
für den Arzt besıitzt, der seinen Handlungsspielraum eher ten, da{fß dıe hıer handelnden DPersonen sıch weıt über den
erweıtern kann. Schreiber Sagl, dafßs das Recht angesıichts ın der Gesamtgesellschaft vorhandenen ethischen Stan-
der wechselnden Grundsätze der Ethik eın konkretisie- dard erheben.

„Wem Ehrlichkeit un Redlichkeit Herzen
lıegen“
Fragen Professor Albın ser

ertassenden oder erfaßbaren Tatbestände I1STt da VOT allemHerr Protessor Eser, durch die wachsenden Mög-
lıchkeiten künstliıcher Lebensverlängerung kommt das gedacht?
Thema Sterbehiltfe und Euthanasie ımmer wıeder In diıe
Dıskussion. Und zunehmend wırd auch nach UuCN, über Ser. Das Schutzbedürfnis hat sıch tatsächlich gewandelt
die vyeltende Gesetzgebung hinausgehenden rechtlichen bzw ausgeweıtet. Während früher 1U  _-‚ darum gehen
bzw strafrechtlichen Regelungen gerufen. An welche konnte, den Menschen davor schützen, da{f VOrzel-
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ıg getötet wırd, geht heute auch darum, daß nıcht Grundlinien geben ollte, dıie sıch der Arzt halten
über Gebühr durch medizinıschen Eınsatz Leben kann. Wenn gefordert wırd, 80028  —_ solle alles der ärztlıchen
halten wiıird. Dıesem Schutzbedürfnis hat das tradıtionelle Entscheidung überlassen, dann wırd damıt entweder eın
Recht kaum Rechnung tLragen können, weıl der Arzt nıcht nıcht mehr weıter kontrolherbarer Freiraum geschaffen,

oder aber talls INan dies nıcht wünscht 1St dann docheinmal das un konnte, W as VO ihm Erwartet wurde.
Heute kann mehr Cun, als I1a  > VO ıhm 11 Inso- iragen, wonach sıch der AÄArzt dabe1 richten soll Wenn
fern o1ibt tatsächlich das Bedürfnis nach eıner verstärk- auch für den Einzeltall keıne Prognose vorgeschrıeben
ten Miıtbestimmung über das eigene Sterben. Wenn 11a  — werden kann, 1St beispielsweise doch regeln, 1eweılt
dem rechtlich entsprechen will, dann muß INan VOT allem grundsätzlıch der Wılle des Patıenten berücksichtigen
den Abbruch ärztliıcher Behandlung und das Unterlassen
lebenserhaltender Ma{fßnahmen regeln, also die Tatbe-
stände, welche die 50g passıve Euthanasie betretften. Aus Alternativentwurf eines (resetzes Der Sterbehilfe
Aber, WI1e€e S1e WISSen, o1bt weıtergehende Vorstellun-
SCH, die auch 1m Bereich des aktıven Eingreifens, also 0274 AbbDbruch der Unterlassung lebenserhaltender Maßnah-

ME  Sauch be1l Tötung auf Verlangen, für estimmte Fälle Straf-
treiheit einräumen möchten. D Wer lebenserhaltende Ma{fnahmen abbricht der unfier-

läfßt, handelt nıcht rechtswidrig, WENN

der Betroffene 1es ausdrücklich und ernstlich verlangt
derMIES kommt darauf A W AS INa  —_ 111‘ der Betroffene ach äarztlicher Erkenntnis das Bewulsßtsein

1eweıt halten Sıe persönlich A4US Ihrer sehr detaiıl- unwiederbringlich verloren hat der 1m Falle elines
schwerstgeschädigten Neugeborenen nıemals erlangenijerten und umtassenden medizinrechtlichen Kompetenz wırd derheraus solche Regelungen, die über den geltenden y 216 der Betroftffene ach ärztlıcher Erkenntnis eıner(Verbot der Tötung auf Verlangen) hinausgehen, für NOL- Erklärung ber Aufnahme der Fortführung der Behand-

wendıg oder sınnvoll” lung dauernd aufßerstande 1St un: aufgrund verläßlicher
Anhaltspunkte anzunehmen ISt, da 1m Hınblick aufSser Es kommt darauf A Wa INa  —_ 1l Wenn einem
Dauer un: Verlauf selınes aussichtslosen Leiıdenszustan-Klarstellung 1mM Verhältnis Arzt-Patıent VOT allem 1m des, ınsbesondere seınen ahe bevorstehenden Tod, dieseHınblick auf den Sterbenden geht, kommt I1a  s nıcht Behandlung ablehnen würde, derdaran vorbeıl, testzustellen, da{fß das Jetzıge Recht In vIie- be1 ahe bevorstehendem Tod 1M Hınblick autf den Ll

lem unklar ISt. Nun x1bt Wel Eınstellungen dazu: Die denszustand des Betroffenen und diıe Aussıchtslosigkeıt
eınen gCN, das se1 nıcht weıter schlımm, denn adurch eıner Heılbehandlung die Autnahme der Fortführung le-
würden Ärzte davon abgehalten, bestimmte Dınge Cun, benserhaltender Ma{fßnahmen ach ärztliıcher Erkenntnıis
die S1e nıcht tun sollen. Ihnen 1St eın geWwIlsser Grauschleier nıcht mehr angezeıgt ISt.
VO Abschreckung ın diesem Bereich vyerade recht. Wenn @) Abs oılt auch tür den Fall, da{ß der 7Zustand des Betrot-
eiınem dagegen, WOZU ich miıch zählen würde, Ehrlichkeit tenen auf einem Selbsttötungsversuch beruht.
und Redlichkeit des Rechts Herzen lıegt, dann wırd 214a Leidensmindernde Maßnahmen
INa  a bemüht se1ın, die ENANNLEN Bereiche auch rechtlich Wer als Arzt der MI1t ärztlicher Ermächtigung bel einemklarzustellen. Deswegen habe ich auch mıtgewirkt dem tödlıch Kranken mi1ıt dessen ausdrückliıchem der mutma({ißlı-Alternativentwurt VO 1986, uns VO  — allem darum hem Einverständnis Ma{ißnahmen Zur Linderung schwerer,
21Ng, den Komplex des Sterbenlassens klarzustellen. anders nıcht behebender Leidenszustände rıfft, handelrt

Gegenfrage: 1lewelt lassen sıch die ENANNLEN ‘Dat- nıcht rechtswıdrıig, uch WE dadurch als nıcht vermeıdbare
Nebenwirkung der Eintritt des Todes beschleunigt wırdbestände aber überhaupt sınnvoll rechtlich regeln? Neh-

He  = WIr die Frage des Sterbenlassens. Da hängt letztlich
doch gul W1€e alles VO  Z der Prognose und Prognosefä- ISt, ob der Arzt LWa schon VOT Eintritt der Bewulßstlosig-higkeıt des Arztes In der konkreten Sıtuation ab Und dıe keıt mMIt der Behandlung aufhören darf oder ob 4U S -1STt Ja rechtlich eigentlıch nıcht umschreıibbar. der auch, nahmslos weıter behandeln mufßs, solange die Bewufßtlo-
WE diıe Verabreichung schmerzlindernder Miıttel sıgkeıt noch nıcht eingetreten ISt. Dies alles 1STt bishergeht, die dann den Sterbeprozeß beschleunigen? Wıe
kannn da Recht 1m Sınne VO mehr Rechtsklarheit und überhaupt noch nıcht gyesetzlıch geregelt. ES kommt dazu,

dafß WITr heute den Arzt mI1t dem einheıtlichen (Gewı1issen JaRechtssicherheit überhaupt greiıten? eht nıcht doch
äarztlıches Wıssen und (Gewıissen vor” SAr nıcht mehr VOT uns haben Überdies steht heute der

Patıent nıcht einem einzelnen Arzt des Vertrauens, SO11-

Sser. Wenn S1e nach der Regelungstfähigkeit dieses Be- dern einem Ärzteteam gegenüber, also H eıner 1e1-
reichs iragen, mu{fß INa  . VO vornhereın einräumen, zahl VO ÄI'ZI'.CI'I mIıt ganz unterschiedlichen ärztlichen
dafß ıne kasuıstische Regelung 1m Sınne eınes Beıichtspie- Eınstellungen. Deswegen 1STt sehr ohl 1mM Interesse des

Patıenten, dafß weılßs, WI1e lange seın Leben gyenerellgels, VO dem INa  —_ alles ablesen kann, nıcht möglıch 1STt
und da{fß I1a  —_ solches überhaupt nıcht anstreben sollte. halten wırd, gyerade In den Fällen, SChH geistiger
Aber dıe Frage 1St doch, ob nıcht wenı1gstens ZEWISSE Beschränkung oder weıl Unfallopfer ISt, Sar nıcht dıe
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Möglıichkeit hat, sıch außern. Da mussen WIr doch alle auch der Drang, möglıchst alles auch In Rechtsnormen
un: letztliıch auch der Arzt interessiert se1n, uns g.. fassen, und das gyeht dann nNnterm Strich doch mehr 1621a
WISSe Rıichtlinien halten können. Sten als ZUZUNSIEN eınes wünschenswerten Vertrauensver-

hältnisses.Aber äfst sıch nıcht das meılste auch durch das Rıch-
terrecht regeln, bzw muüssen 1m Extremtall nıcht ohnehin O! Sıe haben natürlich damıt recht, da{fß Technisierung
dıie Gerichte die Ma{f1isstäbe tfinden? Bürokratisierung ZAUUTS Folge hat und da{ß Bürokratisierung
Eser: ja WENN 9008  —_ immer wıeder SagtT, „dıe Rechtspre- auch AL Folge hat ıne Entfernung oder eın Dazwı-

schentreten eınes Apparats zwıschen Patıent un Arztchung wiırd’s schon richten”, dann mu INa  — die weıtere
Frage stellen: Was sınd die Richtmalße für die Rechtspre- Und mıt den Apparaten LFELTEN die Paragraphen da-
chung? SO einheiıtlıch 1St die Rechtsprechung da Ja Sar zwischen
nıcht. Wır haben ıne Entscheidung des Bundesgerıchts- ser Wır muUussen uns über LWAS klar se1N,; W as ichhofes aUuUS$S dem Jahre 1985 den berühmten Fall Dr Wıttig,
ıIn dem der Bundesgerichtshof erklärt hat, da{fß der Sterbe- schon vorhın angedeutet habe Es wAare einfach, WenNnn der

Patıent 1U  - miıt seinem Vertrauensarzt LUn hätte.wiılle eıner Frau, die Barbıturate eingenommen hatte,
rechtlich unerheblich sel Wenn dem wäre, dann dürfte Aber einem Patıenten, der operıert wırd, kann passıe-

reCN, da den Chirurgen, der ihn operıert, nıe gyesehensıch der AÄArzt überhaupt nıcht nach der Meınung des DPa-
1enten riıchten dürten hat Dıie Aufklärung macht der Anästhesıst, und WenNnn der

Patıent aufwacht, sıeht sıch O bereıts dem bıs da-
hın noch unbekannten Stationsarzt gegenüber. Den, auf
den hauptsächliıch ankam, der die vielleicht lebensent-„Mır ware wohler, WENN ich den Arzt scheidende ÖOperatıon ihm VOrSCNOMME hat, be-klare Grundlinien gehalten sähe  C6 kommt u Sar nıcht Gesıicht. Deshalb: Je mehr

ber VO ÄI'ZI'‚CI] kommen trotzdem beträchtliche sıch das ärztliıche Personal vermehrt, orößer 1STt -
türlıch auch das Bedürftfnis und dıe Notwendigkeıt, fürEınwände, In denen sıch auch dıe Befürchtung ausdrückt,

da{ß sıch zwischen Arzt und Patıent und Angehörigen diese Vielzahl VO Ärzten, einheiıitliche Regelungen ha-
ben Um noch eiınmal SCMH Ich bın keineswegs derdes Patıenten und In deren persönlıches Vertrauensver-

ältnıs das Recht schiebt. Eın Klınıker, habe ch’s 1n Auffassung, da{ß INa  —_ alle Detaıls regeln kann, aber g -
WISSse Grundlinien mussen klar seIn.Erinnerung, hat Ersti Jüngst VO der „Überwältigung der

Medizın durch das Recht“ gyesprochen. BeIl allem Vertech- In dem Alternativ-Entwurf werden In dem ( 214
ten auch VO Standes- und Eıgeninteressen: mu{fß das nıcht einıge Normen festgeschrieben: Zur Anwendung lebens-
auch dem Jurıisten aller aufgeführten Gründe erhaltender Mafßnahmen be]l Todkranken oder auch Z
denken geben? Behandlung und ZU Abbruch der Behandlung VO Pa-

tienten 1m Sterben. Dıie Tatbestände, auf die sıch Ihreser. Wenn eın Mediziner Sagt, dann oll auch
klıpp un klar SCNH, da{fß den Bereich des Sterbens INn Vorschläge beziehen, sınd inzwıschen auch ethisch

nıcht insgesamt, ber 1mM sroßen und anNnzCN geklärt.eınen rechtlichen Freiraum gyestellt sehen möchte. Und
der Patıent mOÖöge sıch dann auch bewulfit se1ın, da{fß der Aber W as 1ST eigentlıch dıe Zielrichtung dieser 1m Alterna-

tiv-Entwurt vorgesehenen Bestimmung? der SCNAUCTKEntscheidung des AÄArztes praktısch ausgelieftert IS Man
mu{fß sich doch, und das 1St CLWAS, W as 1Ch ıIn der Diskus- gefragt: leweılt wırd hier wertneutral gefragt vorhan-

denes BewulßßSstsein, auch e1in ZEWISSET ONsens festge-S10N verm1sse, klar arüber se1ın, dafß die Forderung nach
ärztliıchem Ermessen dem ÄArzt Handlungstfreiheıit o1bt, schrieben, oder 1eweılt tendieren die Regelungen auf

ine Veränderung der Praxıs, VOT allem der Miıt- bzwun: WAar iıne Handlungsfreiheit, die nach gyeltendem
Recht nıcht hat Und Je mehr S1e dem Arzt Handlungs- Selbstbestimmung des Patıenten über seınen Tod?
freiheit einräumen, desto schwächer wırd damıt dıe Posı- SO Unser Anlıegen 1St nıcht, Dämme einzureılsen oder
t10Nn des Patıenten. Nun kann INa  — War arüber streıten, NECUC Schleusen öffnen, sondern inzwıschen gewach-
ob INla  —_ dem Arzt nıcht viel Vertrauen schenken sollte. SECNEC Meınungen klarzustellen. Und daran tehlt EeNL-
Aber dıe Frage 1St dann, ob dem jedermann zustımmen manchen Beteuerungen ben leıder immer noch,
wiıll und ob eın gesetzlıcher Rahmen ZUur Stützung des SC- W1€e namentlıch hinsichtlich der 1mM erwähnten Wıt-
genseıltigen Vertrauens nıcht 08 1mM Interesse der Arzte tig-Fall wıeder N  — aufgebrochenen Frage, welcher Stel-
seın mu Mır persönlıch ware jedenfalls wohler, WECNN enwert dem Sterbewillen und damıt dem Mitbetinden-
ich den Arzt klare Grundlinien gyehalten sähe, über die können des Patıenten über seın eıgenes Lebensende

nıcht eintach hinweggehen kann. zukommt.
ber das grundsätzliche Problem 1St doch Je mehr Sıe gCN, den Verfassern des Alternativentwurts

Technik ıIn der Medizın ine spielt, Je mehr künst- gehe VO  = allem die Regelung der Behandlungsbe-
lıche Lebensverlängerung möglıch ISt: Je häufiger der Na- >des Behandlungsabbruchs und der Anwendung
iur auch 1mM terben oder nachgeholfen werden leıdensmindernder Madfisnahmen, also die eingeführ-
kann, orößer wırd auch das Bedürftfniıs und dann ten $ 214, 214 ber der eigentlich brisante scheint ohl
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doch der 216 se1ın oder auch der 2A15 (Nichthinde- LunN, W as S1€e nıcht iun sollen. ber da stellt sıch wıeder die
rungs einer Selbsttötung): Eınerseıts könnte INa  Z N, rechtsethische Frage, ob gul 1St, mıt Angstgefühlen
schreibt mehr oder wenıger fest, W as Gerichte ohnehın arbeıiten zuma| 1ın Extremftällen, I1a  i selbst Strafe
u  3 nıcht strafen, aber Wenn INla  z den Fall Hackethal nıcht für gerechtfertigt hält Wenn INan davon ausgeht,
denkt da{fß gerade besonders verantwortungsbewulsßte Arzte sıch
CO Der Fall Hackethal 1St gyerade keıner des 216 Dort sehr schwer Lun, einem Verlangen auf Tötung überhaupt

nachzukommen, hıegt Bestreben darın, geradeging C jedenfalls nach der abschließenden Vertahrens-
einstellung des Gerichts, iıne straflose Beıihiltfe Z

dem gewıissenhaften Ärzt sıgnalısıeren, da{fß 1ın CNS
umschriebenen Ausnahmeftällen jedenfalls MIt dem Ver-Selbsttötung. Denn der y 216 meılnt ausschliefßlich den ständnıs der Gerichte rechnen kannDossier  51%  doch der $ 216 zu sein oder auch der $ 215 (Nichthinde-  tun, was sie nicht tun sollen. Aber da stellt sich wieder die  rung einer Selbsttötung): Einerseits könnte man sagen, er  rechtsethische Frage, ob es gut ist, mit Angstgefühlen zu  schreibt mehr oder weniger fest, was Gerichte ohnehin  arbeiten zumal in Extremfällen, wo man selbst Strafe  tun: nicht strafen, aber wenn man an den Fall Hackethal  nicht für gerechtfertigt hält. Wenn man davon ausgeht,  denkt ...  daß gerade besonders verantwortungsbewußte Ärzte sich  Eser: Der Fall Hackethal ist gerade keiner des $ 216. Dort  sehr schwer tun, einem Verlangen auf Tötung überhaupt  nachzukommen, so liegt unser Bestreben darin, gerade  ging es, jedenfalls nach der abschließenden Verfahrens-  einstellung des Gerichts, um eine straflose Beihilfe zur  dem gewissenhaften Arzt zu signalisieren, daß er in eng  umschriebenen Ausnahmefällen jedenfalls mit dem Ver-  Selbsttötung. Denn der $ 216 meint ausschließlich den  ständnis der Gerichte rechnen kann ...  Fall, daß der Täter selbst tötet, wenn auch auf Verlangen  des Opfers. Hingegen verhält es sich im Falle Hackethal  HK: Dennoch findet unsereiner den neuen Abs. 2 von  so, daß sich das Opfer selbst den Tod beigebracht hat und  $ 216 ein wenig ambivalent. Wird da nicht doch ein Ventil  Hackethal lediglich das Mittel dafür zur Verfügung  geöffnet zur aktiven Euthanasie, und wäre deshalb vor al-  stellte. Beihilfe zur Selbsttötung ist aber in der Bundesre-  lem nicht eine klare rechtliche Umschreibung dessen nö-  publik im Gegensatz zu Österreich und zur Schweiz be-  tig, was passıve Sterbehilfe und was aktive Euthanasie ist,  reits seit 1871 straffrei  wenn es nicht tatsächlich zu Dammbrüchen kommen  SOl  „Es stellt sich die rechtsethische Frage,  Eser: Dazu ıst generell zu sagen: Im geltenden Recht  kommen „aktive“ und „passive Sterbehilfe“ überhaupt  ob es gut ist, mit Angstgefühlen zu  nicht vor. Dies sind Formulierungen, die allein volkstüm-  arbeiten“  licherweise geprägt worden sind. Die einzige Vorschrift,  HK: Aber verfahren Gerichte nicht auch im Falle des  die sich mit Sterben bisher überhaupt befaßt, ist eben der  Paragraph 216, den wir um die $$ 214, 214a und 215 er-  $216 wie ım Falle des von Ihnen vorgesehenen $ 215,  wenn sie überhaupt mit solchen Fällen konfrontiert wer-  weitern wollen. Und allein durch Verschweigen praktisch  straflos gelassen ist die Beihilfe zur Selbsttötung. Zur  den, so, wie Sie es vorsehen: nämlich, indem sie von Strafe  absehen ...  Charakterisierung des Hauptunterschieds können wir das  bereits kurz gestreifte Beispiel eines Medikaments neh-  Eser: So einfach liegen die Dinge leider nicht. Denn ob-  gleich einerseits die Tötung auf Verlangen (wie etwa die  $ 216 Tötung auf Verlangen  Injizierung einer tödlich wirkenden Schlafmitteldosis)  Geltendes Recht  eindeutig strafbar ist, während andererseits das Überlas-  sen derselben Dosis zur Selbsteinnahme des Patienten als  (1) Ist jemand durch das ausdrückliche und ernstliche Ver-  langen des Getöteten zur Tötung bestimmt worden, so ist  bloße Beihilfe zur Selbsttötung an sich straflos zu bleiben  hat, ist dieses einigermaßen klare Entweder-Oder da-  auf Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren zu  erkennen.  durch eingeebbt worden, daß man sich nach ständiger —  (2) Der Versuch ist strafbar.  wenn auch nicht immer konsequenter — Rechtsprechung  Aus: Alternativentwurf eines Gesetzes über Sterbehilfe  wegen Tötung durch Unterlassen strafbar machen kann,  wenn man einen Suizidenten nach Eintritt seiner Hand-  (1) Ist jemand durch das ausdrückliche und ernstliche Ver-  langen des Getöteten zur Tötung bestimmt worden, so ist  lungsunfähigkeit nicht in das Leben zurückholt; und zwar  auf Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren zu  soll man dazu selbst dann verpflichtet sein, wenn der Be-  erkennen.  troffene — etwa in einem vorgefundenen Brief — unmißver-  (2) Das Gericht kann unter den Voraussetzungen des Abs. 1  ständlich und bei offenbar klarem Verstand darum  von Strafe absehen, wenn die Tötung der Beendigung eines  gebeten hat, ihn in Ruhe sterben zu lassen. Ihm dies zu er-  schwersten, vom Betroffenen nicht mehr zu ertragenden Lei-  möglichen und nicht etwa Angehörige, die einen solchen  denszustandes dient, der nicht durch andere Maßnahmen be-  hoben oder gelindert werden kann.  Sterbewillen respektieren zu müssen glauben, einem straf-  rechtlichen Risiko auszusetzen, dem dient unsere Klar-  (3) Der Versuch ist strafbar.  stellung durch einen neuen $ 215.  HK: Aber wenn nun dies tatsächlich gewährleistet wäre,  men, das benutzt wird, um den Tod eines Menschen her-  wie stünde es dann mit $ 216? Wird nicht auch dort ohne-  beizuführen: Wenn ein anderer dieses Medikament inji-  hin schon von Strafe abgesehen?  ziert, wäre es Tötung auf Verlangen, vorausgesetzt, der  Patient verlangt danach; aber wenn dasselbe Medikament  Eser: Wenn man das Gesetz ernst nimmt, ist dafür eigent-  auf den Nachttisch gelegt und dem Patienten überlassen  lich kein Raum. Tatsächlich ist es aber beim 216 wohl so,  wird, dann ist es (bloße) Beihilfe zur Selbsttötung ...  daß viele Fälle überhaupt nicht bekannt werden. Die  Ärzte müssen allerdings mit einem Risiko rechnen. Auch  HK: Aber das ist, wie sich schon beim Fall Hackethal  da könnte man sagen, das ist ja gar nicht schlecht; dann  zeigte, eine sehr formale Abgrenzung; es ist jedenfalls ak-  kommen sie nicht so sehr auf den Gedanken, etwas zu  tive Mitwirkung zur Tötung ...Fall,; da{ß der Täter selbst WECNN auch auf Verlangen

des Opfters. Hıngegen verhält sıch 1m Falle Hackethal Dennoch tindet unsereiner den Abs VO

> da{s sıch das Opter selbst den 'Tod beigebracht hat und 216 eın wenı1g ambivalent. Wırd da nıcht doch eın Ventil
Hackethal lediglich das Miıttel dafür DU Verfügung gyeöffnet Z aktıven Euthanasıe, und wAare eshalb VOT All-
tellte Beihilfe Z/A Ur Selbsttötung 1St aber 1n der Bundesre- lem nıcht ıne klare rechtliche Umschreibung dessen nO-
publık 1m Gegensatz Osterreich und ZUG Schweiz be- t12, W as passıve Sterbehilfe und W as aktıve Euthanasıe ISt,
reıits selt 1980 stratfreı WEeNN nıcht tatsächlich Dammbrüchen kommen

sollDossier  51%  doch der $ 216 zu sein oder auch der $ 215 (Nichthinde-  tun, was sie nicht tun sollen. Aber da stellt sich wieder die  rung einer Selbsttötung): Einerseits könnte man sagen, er  rechtsethische Frage, ob es gut ist, mit Angstgefühlen zu  schreibt mehr oder weniger fest, was Gerichte ohnehin  arbeiten zumal in Extremfällen, wo man selbst Strafe  tun: nicht strafen, aber wenn man an den Fall Hackethal  nicht für gerechtfertigt hält. Wenn man davon ausgeht,  denkt ...  daß gerade besonders verantwortungsbewußte Ärzte sich  Eser: Der Fall Hackethal ist gerade keiner des $ 216. Dort  sehr schwer tun, einem Verlangen auf Tötung überhaupt  nachzukommen, so liegt unser Bestreben darin, gerade  ging es, jedenfalls nach der abschließenden Verfahrens-  einstellung des Gerichts, um eine straflose Beihilfe zur  dem gewissenhaften Arzt zu signalisieren, daß er in eng  umschriebenen Ausnahmefällen jedenfalls mit dem Ver-  Selbsttötung. Denn der $ 216 meint ausschließlich den  ständnis der Gerichte rechnen kann ...  Fall, daß der Täter selbst tötet, wenn auch auf Verlangen  des Opfers. Hingegen verhält es sich im Falle Hackethal  HK: Dennoch findet unsereiner den neuen Abs. 2 von  so, daß sich das Opfer selbst den Tod beigebracht hat und  $ 216 ein wenig ambivalent. Wird da nicht doch ein Ventil  Hackethal lediglich das Mittel dafür zur Verfügung  geöffnet zur aktiven Euthanasie, und wäre deshalb vor al-  stellte. Beihilfe zur Selbsttötung ist aber in der Bundesre-  lem nicht eine klare rechtliche Umschreibung dessen nö-  publik im Gegensatz zu Österreich und zur Schweiz be-  tig, was passıve Sterbehilfe und was aktive Euthanasie ist,  reits seit 1871 straffrei  wenn es nicht tatsächlich zu Dammbrüchen kommen  SOl  „Es stellt sich die rechtsethische Frage,  Eser: Dazu ıst generell zu sagen: Im geltenden Recht  kommen „aktive“ und „passive Sterbehilfe“ überhaupt  ob es gut ist, mit Angstgefühlen zu  nicht vor. Dies sind Formulierungen, die allein volkstüm-  arbeiten“  licherweise geprägt worden sind. Die einzige Vorschrift,  HK: Aber verfahren Gerichte nicht auch im Falle des  die sich mit Sterben bisher überhaupt befaßt, ist eben der  Paragraph 216, den wir um die $$ 214, 214a und 215 er-  $216 wie ım Falle des von Ihnen vorgesehenen $ 215,  wenn sie überhaupt mit solchen Fällen konfrontiert wer-  weitern wollen. Und allein durch Verschweigen praktisch  straflos gelassen ist die Beihilfe zur Selbsttötung. Zur  den, so, wie Sie es vorsehen: nämlich, indem sie von Strafe  absehen ...  Charakterisierung des Hauptunterschieds können wir das  bereits kurz gestreifte Beispiel eines Medikaments neh-  Eser: So einfach liegen die Dinge leider nicht. Denn ob-  gleich einerseits die Tötung auf Verlangen (wie etwa die  $ 216 Tötung auf Verlangen  Injizierung einer tödlich wirkenden Schlafmitteldosis)  Geltendes Recht  eindeutig strafbar ist, während andererseits das Überlas-  sen derselben Dosis zur Selbsteinnahme des Patienten als  (1) Ist jemand durch das ausdrückliche und ernstliche Ver-  langen des Getöteten zur Tötung bestimmt worden, so ist  bloße Beihilfe zur Selbsttötung an sich straflos zu bleiben  hat, ist dieses einigermaßen klare Entweder-Oder da-  auf Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren zu  erkennen.  durch eingeebbt worden, daß man sich nach ständiger —  (2) Der Versuch ist strafbar.  wenn auch nicht immer konsequenter — Rechtsprechung  Aus: Alternativentwurf eines Gesetzes über Sterbehilfe  wegen Tötung durch Unterlassen strafbar machen kann,  wenn man einen Suizidenten nach Eintritt seiner Hand-  (1) Ist jemand durch das ausdrückliche und ernstliche Ver-  langen des Getöteten zur Tötung bestimmt worden, so ist  lungsunfähigkeit nicht in das Leben zurückholt; und zwar  auf Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren zu  soll man dazu selbst dann verpflichtet sein, wenn der Be-  erkennen.  troffene — etwa in einem vorgefundenen Brief — unmißver-  (2) Das Gericht kann unter den Voraussetzungen des Abs. 1  ständlich und bei offenbar klarem Verstand darum  von Strafe absehen, wenn die Tötung der Beendigung eines  gebeten hat, ihn in Ruhe sterben zu lassen. Ihm dies zu er-  schwersten, vom Betroffenen nicht mehr zu ertragenden Lei-  möglichen und nicht etwa Angehörige, die einen solchen  denszustandes dient, der nicht durch andere Maßnahmen be-  hoben oder gelindert werden kann.  Sterbewillen respektieren zu müssen glauben, einem straf-  rechtlichen Risiko auszusetzen, dem dient unsere Klar-  (3) Der Versuch ist strafbar.  stellung durch einen neuen $ 215.  HK: Aber wenn nun dies tatsächlich gewährleistet wäre,  men, das benutzt wird, um den Tod eines Menschen her-  wie stünde es dann mit $ 216? Wird nicht auch dort ohne-  beizuführen: Wenn ein anderer dieses Medikament inji-  hin schon von Strafe abgesehen?  ziert, wäre es Tötung auf Verlangen, vorausgesetzt, der  Patient verlangt danach; aber wenn dasselbe Medikament  Eser: Wenn man das Gesetz ernst nimmt, ist dafür eigent-  auf den Nachttisch gelegt und dem Patienten überlassen  lich kein Raum. Tatsächlich ist es aber beim 216 wohl so,  wird, dann ist es (bloße) Beihilfe zur Selbsttötung ...  daß viele Fälle überhaupt nicht bekannt werden. Die  Ärzte müssen allerdings mit einem Risiko rechnen. Auch  HK: Aber das ist, wie sich schon beim Fall Hackethal  da könnte man sagen, das ist ja gar nicht schlecht; dann  zeigte, eine sehr formale Abgrenzung; es ist jedenfalls ak-  kommen sie nicht so sehr auf den Gedanken, etwas zu  tive Mitwirkung zur Tötung ...A stellt sıch die rechtsethische Frage, ser Dazu 1sSt generell CNn Im geltenden Recht
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Patıent verlangt danach; aber Wenn dasselbe Medikamentser Wenn I1a  — das (sesetz nımmt, ISt dafür eıgent- auf den Nachttisch gelegt und dem Patiıenten überlasseniıch keıin Raum Tatsächlich 1St aber beım 216 ohl > wiırd, dann IST (bloße) Beihilte ZUr SelbsttötungDossier  51%  doch der $ 216 zu sein oder auch der $ 215 (Nichthinde-  tun, was sie nicht tun sollen. Aber da stellt sich wieder die  rung einer Selbsttötung): Einerseits könnte man sagen, er  rechtsethische Frage, ob es gut ist, mit Angstgefühlen zu  schreibt mehr oder weniger fest, was Gerichte ohnehin  arbeiten zumal in Extremfällen, wo man selbst Strafe  tun: nicht strafen, aber wenn man an den Fall Hackethal  nicht für gerechtfertigt hält. Wenn man davon ausgeht,  denkt ...  daß gerade besonders verantwortungsbewußte Ärzte sich  Eser: Der Fall Hackethal ist gerade keiner des $ 216. Dort  sehr schwer tun, einem Verlangen auf Tötung überhaupt  nachzukommen, so liegt unser Bestreben darin, gerade  ging es, jedenfalls nach der abschließenden Verfahrens-  einstellung des Gerichts, um eine straflose Beihilfe zur  dem gewissenhaften Arzt zu signalisieren, daß er in eng  umschriebenen Ausnahmefällen jedenfalls mit dem Ver-  Selbsttötung. Denn der $ 216 meint ausschließlich den  ständnis der Gerichte rechnen kann ...  Fall, daß der Täter selbst tötet, wenn auch auf Verlangen  des Opfers. Hingegen verhält es sich im Falle Hackethal  HK: Dennoch findet unsereiner den neuen Abs. 2 von  so, daß sich das Opfer selbst den Tod beigebracht hat und  $ 216 ein wenig ambivalent. Wird da nicht doch ein Ventil  Hackethal lediglich das Mittel dafür zur Verfügung  geöffnet zur aktiven Euthanasie, und wäre deshalb vor al-  stellte. Beihilfe zur Selbsttötung ist aber in der Bundesre-  lem nicht eine klare rechtliche Umschreibung dessen nö-  publik im Gegensatz zu Österreich und zur Schweiz be-  tig, was passıve Sterbehilfe und was aktive Euthanasie ist,  reits seit 1871 straffrei  wenn es nicht tatsächlich zu Dammbrüchen kommen  SOl  „Es stellt sich die rechtsethische Frage,  Eser: Dazu ıst generell zu sagen: Im geltenden Recht  kommen „aktive“ und „passive Sterbehilfe“ überhaupt  ob es gut ist, mit Angstgefühlen zu  nicht vor. Dies sind Formulierungen, die allein volkstüm-  arbeiten“  licherweise geprägt worden sind. Die einzige Vorschrift,  HK: Aber verfahren Gerichte nicht auch im Falle des  die sich mit Sterben bisher überhaupt befaßt, ist eben der  Paragraph 216, den wir um die $$ 214, 214a und 215 er-  $216 wie ım Falle des von Ihnen vorgesehenen $ 215,  wenn sie überhaupt mit solchen Fällen konfrontiert wer-  weitern wollen. Und allein durch Verschweigen praktisch  straflos gelassen ist die Beihilfe zur Selbsttötung. Zur  den, so, wie Sie es vorsehen: nämlich, indem sie von Strafe  absehen ...  Charakterisierung des Hauptunterschieds können wir das  bereits kurz gestreifte Beispiel eines Medikaments neh-  Eser: So einfach liegen die Dinge leider nicht. Denn ob-  gleich einerseits die Tötung auf Verlangen (wie etwa die  $ 216 Tötung auf Verlangen  Injizierung einer tödlich wirkenden Schlafmitteldosis)  Geltendes Recht  eindeutig strafbar ist, während andererseits das Überlas-  sen derselben Dosis zur Selbsteinnahme des Patienten als  (1) Ist jemand durch das ausdrückliche und ernstliche Ver-  langen des Getöteten zur Tötung bestimmt worden, so ist  bloße Beihilfe zur Selbsttötung an sich straflos zu bleiben  hat, ist dieses einigermaßen klare Entweder-Oder da-  auf Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren zu  erkennen.  durch eingeebbt worden, daß man sich nach ständiger —  (2) Der Versuch ist strafbar.  wenn auch nicht immer konsequenter — Rechtsprechung  Aus: Alternativentwurf eines Gesetzes über Sterbehilfe  wegen Tötung durch Unterlassen strafbar machen kann,  wenn man einen Suizidenten nach Eintritt seiner Hand-  (1) Ist jemand durch das ausdrückliche und ernstliche Ver-  langen des Getöteten zur Tötung bestimmt worden, so ist  lungsunfähigkeit nicht in das Leben zurückholt; und zwar  auf Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren zu  soll man dazu selbst dann verpflichtet sein, wenn der Be-  erkennen.  troffene — etwa in einem vorgefundenen Brief — unmißver-  (2) Das Gericht kann unter den Voraussetzungen des Abs. 1  ständlich und bei offenbar klarem Verstand darum  von Strafe absehen, wenn die Tötung der Beendigung eines  gebeten hat, ihn in Ruhe sterben zu lassen. Ihm dies zu er-  schwersten, vom Betroffenen nicht mehr zu ertragenden Lei-  möglichen und nicht etwa Angehörige, die einen solchen  denszustandes dient, der nicht durch andere Maßnahmen be-  hoben oder gelindert werden kann.  Sterbewillen respektieren zu müssen glauben, einem straf-  rechtlichen Risiko auszusetzen, dem dient unsere Klar-  (3) Der Versuch ist strafbar.  stellung durch einen neuen $ 215.  HK: Aber wenn nun dies tatsächlich gewährleistet wäre,  men, das benutzt wird, um den Tod eines Menschen her-  wie stünde es dann mit $ 216? Wird nicht auch dort ohne-  beizuführen: Wenn ein anderer dieses Medikament inji-  hin schon von Strafe abgesehen?  ziert, wäre es Tötung auf Verlangen, vorausgesetzt, der  Patient verlangt danach; aber wenn dasselbe Medikament  Eser: Wenn man das Gesetz ernst nimmt, ist dafür eigent-  auf den Nachttisch gelegt und dem Patienten überlassen  lich kein Raum. Tatsächlich ist es aber beim 216 wohl so,  wird, dann ist es (bloße) Beihilfe zur Selbsttötung ...  daß viele Fälle überhaupt nicht bekannt werden. Die  Ärzte müssen allerdings mit einem Risiko rechnen. Auch  HK: Aber das ist, wie sich schon beim Fall Hackethal  da könnte man sagen, das ist ja gar nicht schlecht; dann  zeigte, eine sehr formale Abgrenzung; es ist jedenfalls ak-  kommen sie nicht so sehr auf den Gedanken, etwas zu  tive Mitwirkung zur Tötung ...da{ß viele Fälle überhaupt nıcht ekannt werden. Die
ÄI‘ZtC muUussen allerdings mMI1t einem Rısıko rechnen. Auch Aber das ISt, WI1e€e sıch schon beım Fall Hackethal
da könnte INa  a SCNH, das 1St Ja SAr nıcht schlecht; dann zeıgte, iıne sehr ormale Abgrenzung; 1St jedenfalls ak-
kommen S1€e nıcht csehr auf den Gedanken, LWAas t1ve Mıtwirkung ZUrFr TötungDossier  51%  doch der $ 216 zu sein oder auch der $ 215 (Nichthinde-  tun, was sie nicht tun sollen. Aber da stellt sich wieder die  rung einer Selbsttötung): Einerseits könnte man sagen, er  rechtsethische Frage, ob es gut ist, mit Angstgefühlen zu  schreibt mehr oder weniger fest, was Gerichte ohnehin  arbeiten zumal in Extremfällen, wo man selbst Strafe  tun: nicht strafen, aber wenn man an den Fall Hackethal  nicht für gerechtfertigt hält. Wenn man davon ausgeht,  denkt ...  daß gerade besonders verantwortungsbewußte Ärzte sich  Eser: Der Fall Hackethal ist gerade keiner des $ 216. Dort  sehr schwer tun, einem Verlangen auf Tötung überhaupt  nachzukommen, so liegt unser Bestreben darin, gerade  ging es, jedenfalls nach der abschließenden Verfahrens-  einstellung des Gerichts, um eine straflose Beihilfe zur  dem gewissenhaften Arzt zu signalisieren, daß er in eng  umschriebenen Ausnahmefällen jedenfalls mit dem Ver-  Selbsttötung. Denn der $ 216 meint ausschließlich den  ständnis der Gerichte rechnen kann ...  Fall, daß der Täter selbst tötet, wenn auch auf Verlangen  des Opfers. Hingegen verhält es sich im Falle Hackethal  HK: Dennoch findet unsereiner den neuen Abs. 2 von  so, daß sich das Opfer selbst den Tod beigebracht hat und  $ 216 ein wenig ambivalent. Wird da nicht doch ein Ventil  Hackethal lediglich das Mittel dafür zur Verfügung  geöffnet zur aktiven Euthanasie, und wäre deshalb vor al-  stellte. Beihilfe zur Selbsttötung ist aber in der Bundesre-  lem nicht eine klare rechtliche Umschreibung dessen nö-  publik im Gegensatz zu Österreich und zur Schweiz be-  tig, was passıve Sterbehilfe und was aktive Euthanasie ist,  reits seit 1871 straffrei  wenn es nicht tatsächlich zu Dammbrüchen kommen  SOl  „Es stellt sich die rechtsethische Frage,  Eser: Dazu ıst generell zu sagen: Im geltenden Recht  kommen „aktive“ und „passive Sterbehilfe“ überhaupt  ob es gut ist, mit Angstgefühlen zu  nicht vor. Dies sind Formulierungen, die allein volkstüm-  arbeiten“  licherweise geprägt worden sind. Die einzige Vorschrift,  HK: Aber verfahren Gerichte nicht auch im Falle des  die sich mit Sterben bisher überhaupt befaßt, ist eben der  Paragraph 216, den wir um die $$ 214, 214a und 215 er-  $216 wie ım Falle des von Ihnen vorgesehenen $ 215,  wenn sie überhaupt mit solchen Fällen konfrontiert wer-  weitern wollen. Und allein durch Verschweigen praktisch  straflos gelassen ist die Beihilfe zur Selbsttötung. Zur  den, so, wie Sie es vorsehen: nämlich, indem sie von Strafe  absehen ...  Charakterisierung des Hauptunterschieds können wir das  bereits kurz gestreifte Beispiel eines Medikaments neh-  Eser: So einfach liegen die Dinge leider nicht. Denn ob-  gleich einerseits die Tötung auf Verlangen (wie etwa die  $ 216 Tötung auf Verlangen  Injizierung einer tödlich wirkenden Schlafmitteldosis)  Geltendes Recht  eindeutig strafbar ist, während andererseits das Überlas-  sen derselben Dosis zur Selbsteinnahme des Patienten als  (1) Ist jemand durch das ausdrückliche und ernstliche Ver-  langen des Getöteten zur Tötung bestimmt worden, so ist  bloße Beihilfe zur Selbsttötung an sich straflos zu bleiben  hat, ist dieses einigermaßen klare Entweder-Oder da-  auf Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren zu  erkennen.  durch eingeebbt worden, daß man sich nach ständiger —  (2) Der Versuch ist strafbar.  wenn auch nicht immer konsequenter — Rechtsprechung  Aus: Alternativentwurf eines Gesetzes über Sterbehilfe  wegen Tötung durch Unterlassen strafbar machen kann,  wenn man einen Suizidenten nach Eintritt seiner Hand-  (1) Ist jemand durch das ausdrückliche und ernstliche Ver-  langen des Getöteten zur Tötung bestimmt worden, so ist  lungsunfähigkeit nicht in das Leben zurückholt; und zwar  auf Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren zu  soll man dazu selbst dann verpflichtet sein, wenn der Be-  erkennen.  troffene — etwa in einem vorgefundenen Brief — unmißver-  (2) Das Gericht kann unter den Voraussetzungen des Abs. 1  ständlich und bei offenbar klarem Verstand darum  von Strafe absehen, wenn die Tötung der Beendigung eines  gebeten hat, ihn in Ruhe sterben zu lassen. Ihm dies zu er-  schwersten, vom Betroffenen nicht mehr zu ertragenden Lei-  möglichen und nicht etwa Angehörige, die einen solchen  denszustandes dient, der nicht durch andere Maßnahmen be-  hoben oder gelindert werden kann.  Sterbewillen respektieren zu müssen glauben, einem straf-  rechtlichen Risiko auszusetzen, dem dient unsere Klar-  (3) Der Versuch ist strafbar.  stellung durch einen neuen $ 215.  HK: Aber wenn nun dies tatsächlich gewährleistet wäre,  men, das benutzt wird, um den Tod eines Menschen her-  wie stünde es dann mit $ 216? Wird nicht auch dort ohne-  beizuführen: Wenn ein anderer dieses Medikament inji-  hin schon von Strafe abgesehen?  ziert, wäre es Tötung auf Verlangen, vorausgesetzt, der  Patient verlangt danach; aber wenn dasselbe Medikament  Eser: Wenn man das Gesetz ernst nimmt, ist dafür eigent-  auf den Nachttisch gelegt und dem Patienten überlassen  lich kein Raum. Tatsächlich ist es aber beim 216 wohl so,  wird, dann ist es (bloße) Beihilfe zur Selbsttötung ...  daß viele Fälle überhaupt nicht bekannt werden. Die  Ärzte müssen allerdings mit einem Risiko rechnen. Auch  HK: Aber das ist, wie sich schon beim Fall Hackethal  da könnte man sagen, das ist ja gar nicht schlecht; dann  zeigte, eine sehr formale Abgrenzung; es ist jedenfalls ak-  kommen sie nicht so sehr auf den Gedanken, etwas zu  tive Mitwirkung zur Tötung ...
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Ser. Das 1St aber Nnu mal dıe gegenwärtige Rechtslage. Herr Professor Eser, bısher haben WIr ausschliefßlich
Wenn S1e das ändern wollen, dann mussen S1e überlegen, oder fast ausschließlich VO der Hılte 1m Sterben und der
1n welche Rıchtung. Man kann CI WIr machen den Hılfe Z Sterben, Iso VO „Späteuthanasıe“ SCSPTrO-
Jjetzt straffreien Bestand der Beihilftfe ZUTr Selbsttötung chen. Aber fast noch akuter 1St Ja nıcht zuletzt durch dıie
auch strafbar:; dann würde INa  —_ dıe Stratbarkeit ausdeh- Debatten DPeter Sınger und die Vorwürte mancher, dıe
I der I1a  = würde die Tötung auf Verlangen In ZEWIS- gCNH, se1 ohnehin klınısche Praxıs, VW Sınger als
SC  = renzen auch straffreı stellen. Nun 1STt In der Tat nıcht lässıg begründet der Bereich „Früheuthanasıe“ bezogen

leugnen, da{fß Bestrebungen o1bt denen ich aller- VOrTr allem auf die Möglıchkeıit der Tötung VO behinder-
dıngs nıcht anhänge die Tötung auf Verlangen In OrÖ- VEn Neugeborenen mMIt geringeren oder srößeren Überle-
Berem Umftang treizustellen. Unser Entwurf 111 dagegen benschancen. Müßlfste deswegen nıcht noch dringlicher der
gerade keıne Rechtfertigungsgründe ıIn dem Bereich Z der bısher NUu  S VO der Tötung eınes unehelichen
schaffen, sondern lediglich In Fällen den (Ge- Kındes durch seıne Mutltter handelt, abgeändert, erweıtert
richten Spielraum lassen, VO Strate absehen können. und Ne  = gyefalt werden”
Wenn S1e die Begründung lesen, dann werden S1ıe sehen,
da{fß wıirklich Panz EXIremMe Fälle gedacht ST Deswegen ser. Dazu wAare zunächst klarzustellen, da{fß der $ DA oh-

nehın LLUTr VO der Tötung eınes nıchtehelichen Kindesverstehe ich die N Aufregung über diesen Vorschlag
nıcht. Möglıcherweise hängt das damıt ZUSamMMeN, da{fß durch seıne Multter 1in oder gleich nach der Geburt han-
nıcht immer richtig gyelesen wırd und manche VO Recht- delt Dieser Zeıtraum 1St CNS gefaßt, und wırd psycho-
fertigungsgründen ausgehen, WIr ledigliıch eın bse- logısch 1m Sınne eıner Strafmilderung dem Umstand
henkönnen VO Strate vorgeschlagen haben Rechnungn, da{fß sıch die Mutltter in der Geburts-

phase 1n der Regel In eiınem Ausnahmezustand befindet.
Aber das Problem, das unglücklicherweise mIt „Früh-S 1ST vermuten, dafßß immer wıeder euthanasıie“ bezeichnet wırd, 1St eın gewiıchtiges Problem.

VO Operatiıonen abgesehen wırd“ Aufgrund der Möglichkeiten der heutigen Medizın, Kın-
der schon In eıner sehr frühen Phase un: mIıt einem gerın-Als medizinrechtlicher a1€e wundert INa sıch, da{fß SCH Gewicht AA Weltrt bringen, kommt natürlıch

nıcht 1U  _ 1M Alternatıv-Entwurf, sondern in der Sterbe- auch relatıv vielen Kındern mIıt Schädigungenhılte- und Euthanasıi:ediskussion eın Punkt kaum auf-
taucht: nämlıch die Knappheıt der teuren Miıttel der Schädigungen also nıcht LLUTr erbbedingter Ar SOT11-

dern auch solche, dıe 1mM Austragen der SchwangerschaftIntensıvmedizın, dıe den Arzt VOT die Entscheidung stel-
und In der Geburt entstehen?len kann, diesen Patıenten ehandeln un den anderen

nıcht, oder dıe Behandlung eines schon Todgeweihten ab- Sser”: Ja beıides: eiınmal, dafß iıne Frühgeburt eingeleıtetzubrechen, eınen anderen behandeln, der möglı-
cherweise als Unfallopfer noch retiten waäare. Wenn werden mußßs, weıl das Austragen der Mutltter nıcht mehr

länger möglıch oder weıl das ınd selbst geschädigt ISt,vier Patıenten die Herz-Lungen-Maschine angeschlos-
SC  —_ werden mussen, aber 11U  Z 1ıne oder Wel vorhanden oder auch, weiıl eın ärztlıcher Fehler vorlıegt. Da stehen

dann Mediziner VO  — der Frage: soll INa  w operiıeren oderSınd: da kann nach sehr unterschiedlichen Kriterien
nach der srößeren Aussıcht auf Überleben, nach Organ-

das ınd sterben lassen? Es 1STt. vermuten, da{fß immer
wıeder VO  — Operatıonen abgesehen wırd, obwohl dembrauchbarkeit (mıt der Organtransplantationsproblema-

tik 1mM Hıntergrund) oder auch nach soz1alem Status des Kınd, WENN auch einem behinderten, eın Leben, un: se1
auch LLUTr für wenıge Jahre, eröffnet werden könnte. DasPatıenten entschieden werden. Bedürtte über ethische

Kriıterien hinaus nıcht gerade dıesbezüglıch auch rechtli- 1St In der Tat bısher völlıg ungeregelt.
cher Regelungen? Der Alternativentwurft behandelt den Komplex U  —

sehr versteckt, und auch da 1St hören, könnte eınEser eıl solche Präterenzregeln kaum aufzustellen Ventil öffnensınd, haben WIr VO  — vornhereın davon abgesehen, dazu et-
Wa Cn Es oıbt gegenwärtig unterschiedliche Me1- Ser. Wır haben diesen Tatbestand ertafßit Z
NUNSCH. Dı1e Mediziner SCNH, mUüssen eintach mediz1- Abs. 2 (Abbruch oder Unterlassung lebenserhaltender
nısche Gründe entscheıden; wobel fragen 1St. Heifit Mailsnahmen) und sınd der Meınung, da{fßs eın Behand-
das, da{fß 111a  a primär den HELLEL, der die oyrölßten Chancen lungsverzicht TT dann möglıch se1n soll;, WENN eın
hat? der o1bt das Alter den Ausschlag? BeIl den Jurısten schwerstbehindertes Neugeborenes das Bewufßtsein nle-
herrscht eher die Meınung VOT, Wer ZUEeFST. Gerät ISt, mals erlangen wiırd. Dies 1St 1mM Grunde ine Einschrän-
mu{l auch dranbleiben dürfen, selbst dann noch, WeNn Je> kung, da WIr der Meınung sınd, da{fß das, W asSs WIr
mand MIt orößerer Rettungsfähigkeıit eingeliıeftert wırd. vorschlagen, ISt ZUgunsten des Neugeborenen,
Ich mu{(ß ottfen gCN, käme mIır sehr gespenstig VOT, als dıe Praxıs bısher aussıeht. Wır muUussen Ja bedenken,
wollte I1a  —; da iıne Tabelle aufstellen, auf der I1a  — ablesen da{fß be1 der 50g Früheuthanasıe nıcht eın Sterben-
kann, Wer den Vorzug erhalten soll Hıer kann das Recht lassen „erlöschenden“ Lebens geht, sondern schon
nıcht anders, als die Entscheidung 1m konkreten Einzel- ıne Art VO Eugenıik. Es gyeht Ja behindertes Leben
fall den Arzten überlassen. Da o1bt Druck 4U 5 der Gesellschaft, auf Lebenserhal-
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Lung verzichten, weıl solches Leben FAUE Belastung WeTIr- ıne ethisch-rechtliche, ob das Kriterium Lebenschance
den könnte für die Eltern und für die Gesellschafrt. überhaupt iıne Rolle spiıelen soll oder nıcht. Und diese

Aber VO allen eugenischen Neıigungen un der EeNL- Entscheidung kann VO Mediziner alleın nıcht gyetroffen
werden. Nehmen S1e den Fall elınes neugeborenen Kındessprechenden Volksmeinung einmal abgesehen, o1bt mIt offenem Rückenmark oder mıt Darmverschludfß, dashier offensichtlich ıne parallele Problematik „Spät- 1m Falle eıner Operatıon iıne Lebenserwartung VO achteuthanasie“ insofern, als aufgrund der heutigen chirurgi- Jahren hätte. Dies kann 1U  —_ der Arzt teststellen, ähnlıchschen und mediıizıinıschen Möglıchkeiten Leben erhalten
WI1€e die Krase: mIt welchen Schädigungen 1m einzelnenund verlängert werden kann, das trüher keıine oder kaum noch rechnen 1St. Dagegen kann keine medizınıscheÜberlebenschancen hatte Die Frage 1St Ja dann tatsäch-
Frage mehr se1ın, ob INla  — die Operatıon vornehmen solıch die, wleweıt muüssen Neugeborene, die ErTrSL durch dıe
oder nıcht. Wenn dem also LSt; dann mu{ INa  = fragen,heutige Medizın ine UÜberlebenschance bekommen,

schwerster Behinderung, Leben erhalten werden? ob auch die Wertung, nämlıich dıie normatıve Entschei-
dung dem Arzt überlassen werden sol] oder ob da nıcht

Ser. In der Mat, die medizinısche Parallele 1STt nıcht die DESAMLE Rechtsgemeinschaft gefragt IST. Denn Wert-
leugnen, insofern 111a  = durch die heutige Perinatalogıie entscheidungen sınd letztliıch polıtısche weıl die „polıs”
Kınder ZWelt kommen läßt, die früher Sar nıcht lebend als verantwortliches (Gemeinwesen angehende Entschei-
geboren worden waren, be1 denen INa  . aber nach der (Ge- dungen. Und selbst WENN WIr keine rechtlichen Regelun-
burt teststellen mulßß, da{ß S1e estimmte Schäden haben, SCH treffen, fällen WIr auch damıt 1M Grunde iıne
die eın unbehindertes Leben nıcht erwarten lassen. Und Entscheidung: WIr erweıtern (stillschweigend) den Ermes-
da entsteht natürlich eın Druck auf die Medizıiner, 1ın sensspielraum.
krassen Fällen jede Behandlung seın lassen. S1e also, ohne rechtliche Rege-

\Was 1St da Ihre Position? Dıie Medizın zurück- lungen b7zw durch rechtliche Freiıräume, In dıe dann der
schrauben, das gyeht wohl nıcht, der Druck wırd aber SC- Druck öffentlicher Meınung eindringt, entstehe eher dıie
rade SChH der Gründe, dıe 1m medızınıschen Fortschritt Geftahr VO  D Dammbrüchen als durch gesetzlich einıger-
lıegen, wachsen, auch WECNN die wıirklichen Motive viel- ma{flen SUIrCNg geregelte Ermessensräume”
leicht eugenische sındDossier  509  tung zu verzichten, weil solches Leben zur Belastung wer-  eine ethisch-rechtliche, ob das Kriteriuum Lebenschance  den könnte f_ür die Eltern und für die Gesellschaft.  überhaupt eine Rolle spielen soll oder nicht. Und diese  HK: Aber von allen eugenischen Neigungen und der ent-  Entscheidung kann vom Mediziner allein nicht getroffen  werden. Nehmen Sie den Fall eines neugeborenen Kindes  sprechenden Volksmeinung einmal abgesehen, gibt es  mit offenem Rückenmark oder mit Darmverschluß, das  hier offensichtlich eine parallele Problematik zu „Spät-  ım Falle einer Operation eine Lebenserwartung von acht  euthanasie“ insofern, als aufgrund der heutigen chirurgi-  Jahren hätte. Dies kann nur der Arzt feststellen, ähnlich  schen und medizinischen Möglichkeiten Leben erhalten  wie die Frage, mit welchen Schädigungen im einzelnen  und verlängert werden kann, das früher keine oder kaum  noch zu rechnen ist. Dagegen kann es keine medizinische  Überlebenschancen hatte ... Die Frage ist ja dann tatsäch-  Frage mehr sein, ob man die Operation vornehmen soll  lich die, wieweit müssen Neugeborene, die erst durch die  oder nicht. Wenn dem also so ist, dann muß man fragen,  heutige Medizin eine Überlebenschance bekommen, trotz  schwerster Behinderung, am Leben erhalten werden?  ob auch die Wertung, nämlich die normative Entschei-  dung dem Arzt überlassen werden soll oder ob da nicht  Eser: In der Tat, die medizinische Parallele ist nicht zu  die gesamte Rechtsgemeinschaft gefragt ist. Denn Wert-  leugnen, insofern man durch die heutige Perinatalogie  entscheidungen sind letztlich politische — weil die „polis“  Kinder zur Welt kommen läßt, die früher gar nicht lebend  als verantwortliches Gemeinwesen angehende — Entschei-  geboren worden wären, bei denen man aber nach der Ge-  dungen. Und selbst wenn wir keine rechtlichen Regelun-  burt feststellen muß, daß sie bestimmte Schäden haben,  gen treffen, fällen wir auch damit im Grunde eine  die ein unbehindertes Leben nicht erwarten lassen. Und  Entscheidung: wir erweitern (stillschweigend) den Ermes-  da entsteht natürlich ein Druck auf die Mediziner, ın  sensspielraum.  krassen Fällen jede Behandlung sein zu lassen.  HK-: Sie vermuten also, ohne genauere rechtliche Rege-  HK: Was ist da Ihre Position? Die Medizin zurück-  lungen bzw. durch rechtliche Freiräume, in die dann der  schrauben, das geht wohl nicht, der Druck wird aber ge-  Druck öffentlicher Meinung eindringt, entstehe eher die  rade wegen der Gründe, die im medizinischen Fortschritt  Gefahr von Dammbrüchen als durch gesetzlich einiger-  liegen, wachsen, auch wenn die wirklichen Motive viel-  maßen streng geregelte Ermessensräume?  leicht eugenische sind ...  Eser: Solange es keine rechtlichen Regelungen gibt, so-  lange nur der Arzt entscheidet und die Entscheidung jeder  Eser: Die Medizin zurückschrauben, das wäre in der Tat  eine sehr harte, eigentlich nicht denkbare, letztlich auch  Kontrolle entzogen ist, ist die Gefahr der Normaufwei-  unmenschliche Alternative. Was man im Moment nur sa-  chung jedenfalls größer als dort, wo man sich rechtlich  verantworten muß. Ich kann mich deshalb nur sehr  gen kann, aber auch sagen muß, ist, daß hier der Arzt in  schwer bereit finden, diesen ganzen Bereich allein dem  ein ethisches Dilemma hineingezwungen wird: Von ihm  freien ärztlichen Ermessen zu überlassen.  wird einerseits erwartet, Menschen zur Welt zu bringen  selbst unter großen Komplikationen. Andererseits wird,  HK: Bedarf aber nicht gerade dann der ganze Komplex  wenn der Mensch mit Schäden zur Welt gekommen ist, an  „Früheuthanasie“ noch dringlicher der Regelung als der  den Arzt die Erwartung herangetragen, auf Behandlung  Bereich Späteuthanasie? Der Druck nicht nur von Betrof-  zu verzichten. Und da es bisher keine Regelungen gibt, ist  fenen, sondern der um Leidverminderung besorgten Öf-  es weitgehend dem Arzt überlassen zu tun, was er tut.  fentlichkeit ist im Falle von behinderten Neugeborenen ja  wohl viel größer als im Falle von Sterbehilfe und selbst im  „Ob das Kriteriuum Lebenschance  Falle der Tötung auf Verlangen  Eser: Dieser Meinung sind wir auch; deswegen haben wir  überhaupt eine Rolle spielen soll, ist  das Problem ja auch als erste aufgegriffen. Nur, es ist kein  keine medizinische Frage mehr“  Bereich so sehr tabuisiert, wie der, den man „Früheutha-  nasie“ nennt.  HK: Aber damit ergibt sich die zweite Parallele zur Spät-  HK: Schon eingangs wurde es kurz angesprochen: Das  euthanasie: Muß man sich nicht auch da vornehmlich auf  Recht auf Selbstbestimmung, Selbstbestimmung nicht nur  die Prognosefähigkeit des Arztes bezüglich Lebens- und  über das eigene Sterben, sondern gewissermaßen über  Heilungschancen verlassen bei aller Fehlbarkeit solcher  Entscheidungsgrundlagen?  Tod und Leben spielt in der gesamten Euthanasiedebatte  eine wichtige Rolle. Es ist wohl auch ein Grundanliegen  Eser: Diese Frage muß ich wohl doch etwas grundsätzlich  des Alternativ-Entwurfs, dem möglichst Rechnung zu tra-  angehen, auch als Antwort auf eine frühere Frage von Ih-  gen. Aber zwei Punkte lassen dieses Bemühen eher zwie-  nen. Ärztliche Entscheidungen sind komplexe Entschei-  spältig erscheinen. Selbstbestimmung über das eigene  dungen. Es spielen medizinische Kriterien eine Rolle,  Sterben und den eigenen Tod „funktioniert“ eigentlich nur  aber auch normative, also ethisch-rechtliche. Ob z. B. eine  als Urteil von noch Gesunden oder noch Urteilsfähigen.  Lebenschance besteht, kann nicht der Theologe und nicht  Bei einem Todkranken sieht das anders aus, auch wenn er  bei Bewußtsein ist. Und der andere Punkt: Mehr Selbstbe-  der Jurist entscheiden, sondern nur der Mediziner. Dage-  gen ist es keine medizinische Frage mehr, sondern bereits  stimmung kann ja auch in die Richtung der Frage weisen,Ser. Solange keine rechtlichen Regelungen 1Dt,

lange LLUTr der Arzt entscheıidet und die Entscheidung jederser Die Medizın zurückschrauben, das ware In der Tat
ine sehr harte, eigentlıch nıcht denkbare, letztlich auch Kontrolle st, 1ST die Gefahr der Normauftfwei-
unmenschliche Alternatıve. Was INa  — 1mM Moment HUT chung jedenfalls größer als dort, INa  = sıch rechtlich

erantiwortien mu{ Ich kann mich eshalb L11UTr sehrSCH kann, ber auch z mufßs, ISt, da{fß hıer der Arzt In
schwer bereıt finden, diesen aANZCNH Bereich alleın demeın ethisches Dılemma hineingezwungen wird: Von ıhm
freien ärztlıchen Ermessen überlassen.wiırd einerseılts ErWartetl, Menschen ZUu  n Welt bringen

selbst großen Komplıkationen. Andererseıts wırd, Bedarf aber nıcht gerade dann der n Komplex
WEeNnN der Mensch mıiıt Schäden Z elt gekommen ISt, an „Früheuthanasıe“ noch dringlicher der Regelung als der
den ÄArzt die Erwartung herangetragen, auf Behandlung Bereich Späteuthanasıe? Der Druck nıcht 1U  = VO Betrof-

verzıchten. Und da bısher keıine Regelungen 1Dt, 1St fenen, sondern der Leidverminderung besorgten Of-
weıtgehend dem Arzt überlassen LunN, W as UU tentlichkeit 1STt 1mM VO behinderten Neugeborenen Ja

ohl viel größer als 1mM alle VO Sterbehilfe und selbst 1mM

35 das Kriteriıum Lebenschance Falle der Tötung auf Verlangen
Ser. Diıeser Meınung sınd WIr auch; deswegen haben WIrüberhaupt 1ne Rolle spıelen soll, 1STt das Problem Ja auch als aufgegriffen. Nur, 1St keınkeıne mediızınısche Frage mehr  C6 Bereich sehr tabuısıert, WI1€ der, den INa  —; „Früheutha-
nasıe“ nın

Aber damıt ergıbt sıch die Zzweıte Parallele Z Spät- Schon eingangs wurde kurz angesprochen: Daseuthanasıe: Mulfß INa  — sıch nıcht auch da vornehmlıich auf Recht auf Selbstbestimmung, Selbstbestimmung nıcht 1LLUTrdıe Prognosefähigkeıit des Arztes bezüglıch Lebens- un über das eıgene Sterben, sondern gewissermaßen überHeilungschancen verlassen be] aller Fehlbarkeit solcher
Entscheidungsgrundlagen? Tod und Leben spielt In der Euthanasıedebatte

ıne wichtige Rolle Es 1St wohl auch eın Grundanlıegen
Ser. Diese Frage mu{fs ich ohl doch grundsätzlıch des Alternativ-Entwurfs, dem möglıchst Rechnung tra-

angehen, auch als Antwort auf ıne rühere Frage VO Ih- SCH ber wWwel Punkte lassen dieses Bemühen eher WIe-
MC Arztliche Entscheidungen sınd komplexe Entschei- spältiıg erscheinen. Selbstbestimmung über das eıgene
dungen. Es spiıelen medizinısche Kriterien ıne Rolle, Sterben un: den eıgenen Tod „funktionıiert” eigentlıch 1U  -

aber auch normatıve, also ethisch-rechtliche. Ob iıne als Urteil VO noch Gesunden oder noch Urteilstähigen.
Lebenschance besteht, kann nıcht der Theologe und nıcht Beı einem Todkranken siıeht das anders AaUs, auch WEeEeNnNn

bel Bewulfitsein ISt Und der andere Punkt ehr Selbstbe-der Jurıist entscheıden, sondern MNUr der Mediziner. Dage-
SCH 1St keıne medizinısche Frage mehr, sondern bereıts stiımmung kann Ja auch In dıe Rıchtung der Frage weısen,
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W 9asS 1STt nach Krıterien einer utıiılıtarıstisch Orlentierten krank bın der nehmen Sıe Selbst- und Lebenseinschät-
Ethik für die Beteılıgten oder für „dıe Gesellschaft“ der ZUNSCNH, die Sanz außerhalb einer solchen Sıtuation
größere oder geringere Schaden oder Nutzen520  Dossier  was ist —- nach Kriterien einer utilitaristisch orientierten  krank bin. Oder nehmen Sie Selbst- und Lebenseinschät-  Ethik — für die Beteiligten oder für „die Gesellschaft“ der  zungen, die ganz außerhalb einer solchen Situation  größere oder geringere Schaden oder Nutzen ...  liegen. Ein Pianist, dem das Klavierspielen alles bedeutet,  Eser: Gerade wenn man Peter Singer im Auge hat, was ich  kann leicht sagen, wenn ich meinen linken Zeigefinger  verliere, dann hat das Leben für mich keinen Sinn mehr.  bei Ihrer Frage vermute, dann würde ich die Selbstbestim-  mung eher als Bollwerk ansehen gegen die Vernützli-  Verliert er ihn aber tatsächlich, so wird sich bald zeigen,  daß das Leben für ihn doch noch einen Sinn haben kann.  chung des Menschen. Denn Entscheidung nach Nützlich-  keitsgesichtspunkten, wie Sie sie eben heranzogen, das  Ähnlich ist es mit anderen Organen. Jeder kann an sich  selber sehen, wieviel Einschränkungen hinzunehmen wir  bereit sind, wenn wir krank sind. Es kommt immer auf die  Aus: Alternativentwurf eines Gesetzes über Sterbehilfe (Begrün-  Entscheidung in der Situation des Kranken selbst an ...  dung zu $ 214 S. 14) (2)  Der Entwurf geht von der allgemeinen Auffassung aus, daß  sich ärztliches Handeln durch den Heilauftrag auf der  „Wenn wir rechtliche Regelungen  Grundlage und in den Grenzen des Patientenwillens legiti-  miert. Soweit der Patient zur Eigenentscheidung fähig ist, ist  treffen, können wir das  daher auf diese abzuheben. Dieser Vorrang des Selbstbestim-  selbstverständlich nur auf einer  mungsrechts kommt in der Reihenfolge der Ziffern 1-4 zum  Ausdruck. Der Arzt hat grundsätzlich alle Möglichkeiten  ethischen Grundlage tun“  auszuschöpfen, um das aktuelle Einverständnis des Patien-  HK: Offen ist noch ein anderer Punkt zum Stichwort  ten mit dem Behandlungsprogramm einzuholen. Der aktuell  „Selbstbestimmung“. Im Falle der Früheuthanasie wird  geäußerte Wille geht einer früheren „Patientenverfügung“ in  Selbstbestimmung nicht vom Kind, sondern von Angehö-  jedem Falle vor. Bestehen hinsichtlich des Patientenwillens  trotz gründlicher Prüfung Zweifel, so sind diese nach dem  rigen und von denen, die auf sie Druck ausüben, prakti-  ziert. Für das behinderte Kind ist das wie im Falle des  Grundsatz „in dubio pro vita“ zu lösen.  abgetriebenen Embryos Fremdbestimmung. Aber bei vie-  len, die für Früheuthanasie plädieren, hat Selbstbestim-  wäre ja keine Selbstbestimmung, söndern Fremdbestim-  mung auch diesen Sinn ...  mung. Richtig ist, daß unser Entwurf sehr stark geprägt  ist von der Respektierung der Selbstbestimmung der Be-  Eser: Bei der Früheuthanasie ist für Selbstbestimmung  troffenen. Aber dies nicht im Sinne von Selbstverfügung,  überhaupt kein Raum. Ich lehne es prinzipiell ab, eine  daß man sich selbst den Tod gibt, sondern eher im Sinne  Entscheidung von Eltern als Selbstbestimmung für das  des Mitbestimmendürfens über das eigene Sterben, wobei  Kind zu interpretieren.  das Sterben letztlich auch noch Mitbestimmung über das  HK: Sie sagten eingangs, der Patient heute stehe nicht  eigene Leben ist.  mehr Ärzten mit einheitlichem Gewissen bzw. dem glei-  HK: Warum ist Selbstbestimmung für Sie in diesem Be-  chen Ethos gegenüber. Das ist wohl so, aber was bedeutet  reich so zentral?  es bzw. was passiert, wenn — das läßt sich auf andere Ge-  biete ausdehnen — an die Stelle des abhanden gekomme-  Eser: Ich sehe darin eine begreifliche und auch gesunde  Gegenwehr, nachdem viele das Gefühl bekommen haben,  nen ethischen Konsenses überall rechtliche Regelungen  treten? Führt das nicht zu einer enormen Verrechtli-  sie würden zum bloßen Objekt der Medizin. Solange das  chung?  Arzt-Patient-Verhältnis wirklich ein personales war,  stand man einer anderen Person gegenüber. Die Abhän-  Eser: In gewissem Sinne ja. Aber wenn wir rechtliche Re-  gigkeit, auch wenn sie groß war, war keine dingliche Ab-  gelungen treffen, dann können wir das selbstverständlich  hängigkeit, sondern eine akzeptierte Abhängigkeit inner-  nur auf einer ethischen Grundlage sinnvoll tun. Insofern  halb eines persönlichen Vertrauensverhältnisses. Heute  kann aber das Recht immerhin ein „ethisches Minimum“  ist es sehr viel stärker Abhängigkeit von einem Gerät.  sein, indem es klarstellt, was in einer bestimmten Situation  Deswegen ist dieses Sichstemmen gegen diese verding-  von jedem gefordert ist, welcher Weltanschauung er auch  lichte Abhängigkeit auch etwas zu Billigendes.  sein und welche Überzeugungen er sonst noch haben  mag. Und was mich bei der Arbeit an dem Alternativ-Ent-  HK: Aber sind „testamentarische“ Verfügungen von Ge-  wurf zur Sterbehilfe positiv gestimmt hat, war nicht zu-  sunden über das eigene Sterben — es gibt ja solche, und  letzt die Erfahrung, daß wir trotz sehr verschiedener  man spricht davon — ein hilfreicher Ausdruck nicht nur  Ausgangspunkte in einem langen Diskurs dann doch zu  des Anspruchs, sondern auch des Rechts auf Selbstbestim-  einvernehmlichen Entscheidungen gekommen sind. An  mung ım Sterben?  diesem Diskurs fehlt es oft. Ich habe die Hoffnung, daß  Eser: Da bin ich sehr skeptisch. Patiententestamente wer-  auch ein Ärzteteam, das von unterschiedlichen Enden  den zu einer Zeit erstellt, in der nicht vorauszusehen ist,  kommt, bei hinreichender Diskussion zu akzeptablen  wie der spätere Zustand sein wird. Realistischerweise muß  Entscheidungen kommt. Aber durch rechtliche Vorgaben  man einfach sagen: Solange ich gesund bin, kann ich nicht  diesen Prozeß begleiten und leiten zu können ist auch  abschätzen, wie ıch mich verhalte, wenn ich sterbens-  eine ethisch begründete Funktion von Recht.lıegen. FEın Pıanıst, dem das Klavıerspielen alles bedeutet,
Sser. Gerade Wenn INan Deter Sınger 1mM Auge hat, W as ich kann leicht CN, WEeNN iıch meınen Iınken Zeigefinger

verliere, dann hat das Leben für miıch keinen ınn mehr.beı Ihrer Frage vermute, dann würde ich dıe Selbstbestim-
INUNS eher als Bollwerk ansehen die Vernützlı- Verliert iıhn aber tatsächlich, wırd sıch bald zeigen,

da{ß das Leben tür iıhn doch noch eınen ınn haben kann.chung des Menschen. Denn Entscheidung nach Nützlich-
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selber sehen, 1evıiel Einschränkungen hınzunehmen WIr
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Aus Alternativentwurf eines (Jesetzes Dber Sterbehilfe (Begrün- Entscheidung In der Sıtuation des Kranken selbst520  Dossier  was ist —- nach Kriterien einer utilitaristisch orientierten  krank bin. Oder nehmen Sie Selbst- und Lebenseinschät-  Ethik — für die Beteiligten oder für „die Gesellschaft“ der  zungen, die ganz außerhalb einer solchen Situation  größere oder geringere Schaden oder Nutzen ...  liegen. Ein Pianist, dem das Klavierspielen alles bedeutet,  Eser: Gerade wenn man Peter Singer im Auge hat, was ich  kann leicht sagen, wenn ich meinen linken Zeigefinger  verliere, dann hat das Leben für mich keinen Sinn mehr.  bei Ihrer Frage vermute, dann würde ich die Selbstbestim-  mung eher als Bollwerk ansehen gegen die Vernützli-  Verliert er ihn aber tatsächlich, so wird sich bald zeigen,  daß das Leben für ihn doch noch einen Sinn haben kann.  chung des Menschen. Denn Entscheidung nach Nützlich-  keitsgesichtspunkten, wie Sie sie eben heranzogen, das  Ähnlich ist es mit anderen Organen. Jeder kann an sich  selber sehen, wieviel Einschränkungen hinzunehmen wir  bereit sind, wenn wir krank sind. Es kommt immer auf die  Aus: Alternativentwurf eines Gesetzes über Sterbehilfe (Begrün-  Entscheidung in der Situation des Kranken selbst an ...  dung zu $ 214 S. 14) (2)  Der Entwurf geht von der allgemeinen Auffassung aus, daß  sich ärztliches Handeln durch den Heilauftrag auf der  „Wenn wir rechtliche Regelungen  Grundlage und in den Grenzen des Patientenwillens legiti-  miert. Soweit der Patient zur Eigenentscheidung fähig ist, ist  treffen, können wir das  daher auf diese abzuheben. Dieser Vorrang des Selbstbestim-  selbstverständlich nur auf einer  mungsrechts kommt in der Reihenfolge der Ziffern 1-4 zum  Ausdruck. Der Arzt hat grundsätzlich alle Möglichkeiten  ethischen Grundlage tun“  auszuschöpfen, um das aktuelle Einverständnis des Patien-  HK: Offen ist noch ein anderer Punkt zum Stichwort  ten mit dem Behandlungsprogramm einzuholen. Der aktuell  „Selbstbestimmung“. Im Falle der Früheuthanasie wird  geäußerte Wille geht einer früheren „Patientenverfügung“ in  Selbstbestimmung nicht vom Kind, sondern von Angehö-  jedem Falle vor. Bestehen hinsichtlich des Patientenwillens  trotz gründlicher Prüfung Zweifel, so sind diese nach dem  rigen und von denen, die auf sie Druck ausüben, prakti-  ziert. Für das behinderte Kind ist das wie im Falle des  Grundsatz „in dubio pro vita“ zu lösen.  abgetriebenen Embryos Fremdbestimmung. Aber bei vie-  len, die für Früheuthanasie plädieren, hat Selbstbestim-  wäre ja keine Selbstbestimmung, söndern Fremdbestim-  mung auch diesen Sinn ...  mung. Richtig ist, daß unser Entwurf sehr stark geprägt  ist von der Respektierung der Selbstbestimmung der Be-  Eser: Bei der Früheuthanasie ist für Selbstbestimmung  troffenen. Aber dies nicht im Sinne von Selbstverfügung,  überhaupt kein Raum. Ich lehne es prinzipiell ab, eine  daß man sich selbst den Tod gibt, sondern eher im Sinne  Entscheidung von Eltern als Selbstbestimmung für das  des Mitbestimmendürfens über das eigene Sterben, wobei  Kind zu interpretieren.  das Sterben letztlich auch noch Mitbestimmung über das  HK: Sie sagten eingangs, der Patient heute stehe nicht  eigene Leben ist.  mehr Ärzten mit einheitlichem Gewissen bzw. dem glei-  HK: Warum ist Selbstbestimmung für Sie in diesem Be-  chen Ethos gegenüber. Das ist wohl so, aber was bedeutet  reich so zentral?  es bzw. was passiert, wenn — das läßt sich auf andere Ge-  biete ausdehnen — an die Stelle des abhanden gekomme-  Eser: Ich sehe darin eine begreifliche und auch gesunde  Gegenwehr, nachdem viele das Gefühl bekommen haben,  nen ethischen Konsenses überall rechtliche Regelungen  treten? Führt das nicht zu einer enormen Verrechtli-  sie würden zum bloßen Objekt der Medizin. Solange das  chung?  Arzt-Patient-Verhältnis wirklich ein personales war,  stand man einer anderen Person gegenüber. Die Abhän-  Eser: In gewissem Sinne ja. Aber wenn wir rechtliche Re-  gigkeit, auch wenn sie groß war, war keine dingliche Ab-  gelungen treffen, dann können wir das selbstverständlich  hängigkeit, sondern eine akzeptierte Abhängigkeit inner-  nur auf einer ethischen Grundlage sinnvoll tun. Insofern  halb eines persönlichen Vertrauensverhältnisses. Heute  kann aber das Recht immerhin ein „ethisches Minimum“  ist es sehr viel stärker Abhängigkeit von einem Gerät.  sein, indem es klarstellt, was in einer bestimmten Situation  Deswegen ist dieses Sichstemmen gegen diese verding-  von jedem gefordert ist, welcher Weltanschauung er auch  lichte Abhängigkeit auch etwas zu Billigendes.  sein und welche Überzeugungen er sonst noch haben  mag. Und was mich bei der Arbeit an dem Alternativ-Ent-  HK: Aber sind „testamentarische“ Verfügungen von Ge-  wurf zur Sterbehilfe positiv gestimmt hat, war nicht zu-  sunden über das eigene Sterben — es gibt ja solche, und  letzt die Erfahrung, daß wir trotz sehr verschiedener  man spricht davon — ein hilfreicher Ausdruck nicht nur  Ausgangspunkte in einem langen Diskurs dann doch zu  des Anspruchs, sondern auch des Rechts auf Selbstbestim-  einvernehmlichen Entscheidungen gekommen sind. An  mung ım Sterben?  diesem Diskurs fehlt es oft. Ich habe die Hoffnung, daß  Eser: Da bin ich sehr skeptisch. Patiententestamente wer-  auch ein Ärzteteam, das von unterschiedlichen Enden  den zu einer Zeit erstellt, in der nicht vorauszusehen ist,  kommt, bei hinreichender Diskussion zu akzeptablen  wie der spätere Zustand sein wird. Realistischerweise muß  Entscheidungen kommt. Aber durch rechtliche Vorgaben  man einfach sagen: Solange ich gesund bin, kann ich nicht  diesen Prozeß begleiten und leiten zu können ist auch  abschätzen, wie ıch mich verhalte, wenn ich sterbens-  eine ethisch begründete Funktion von Recht.dung 214 14) (2)
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MUuns auch diesen ınn520  Dossier  was ist —- nach Kriterien einer utilitaristisch orientierten  krank bin. Oder nehmen Sie Selbst- und Lebenseinschät-  Ethik — für die Beteiligten oder für „die Gesellschaft“ der  zungen, die ganz außerhalb einer solchen Situation  größere oder geringere Schaden oder Nutzen ...  liegen. Ein Pianist, dem das Klavierspielen alles bedeutet,  Eser: Gerade wenn man Peter Singer im Auge hat, was ich  kann leicht sagen, wenn ich meinen linken Zeigefinger  verliere, dann hat das Leben für mich keinen Sinn mehr.  bei Ihrer Frage vermute, dann würde ich die Selbstbestim-  mung eher als Bollwerk ansehen gegen die Vernützli-  Verliert er ihn aber tatsächlich, so wird sich bald zeigen,  daß das Leben für ihn doch noch einen Sinn haben kann.  chung des Menschen. Denn Entscheidung nach Nützlich-  keitsgesichtspunkten, wie Sie sie eben heranzogen, das  Ähnlich ist es mit anderen Organen. Jeder kann an sich  selber sehen, wieviel Einschränkungen hinzunehmen wir  bereit sind, wenn wir krank sind. Es kommt immer auf die  Aus: Alternativentwurf eines Gesetzes über Sterbehilfe (Begrün-  Entscheidung in der Situation des Kranken selbst an ...  dung zu $ 214 S. 14) (2)  Der Entwurf geht von der allgemeinen Auffassung aus, daß  sich ärztliches Handeln durch den Heilauftrag auf der  „Wenn wir rechtliche Regelungen  Grundlage und in den Grenzen des Patientenwillens legiti-  miert. Soweit der Patient zur Eigenentscheidung fähig ist, ist  treffen, können wir das  daher auf diese abzuheben. Dieser Vorrang des Selbstbestim-  selbstverständlich nur auf einer  mungsrechts kommt in der Reihenfolge der Ziffern 1-4 zum  Ausdruck. Der Arzt hat grundsätzlich alle Möglichkeiten  ethischen Grundlage tun“  auszuschöpfen, um das aktuelle Einverständnis des Patien-  HK: Offen ist noch ein anderer Punkt zum Stichwort  ten mit dem Behandlungsprogramm einzuholen. Der aktuell  „Selbstbestimmung“. Im Falle der Früheuthanasie wird  geäußerte Wille geht einer früheren „Patientenverfügung“ in  Selbstbestimmung nicht vom Kind, sondern von Angehö-  jedem Falle vor. Bestehen hinsichtlich des Patientenwillens  trotz gründlicher Prüfung Zweifel, so sind diese nach dem  rigen und von denen, die auf sie Druck ausüben, prakti-  ziert. Für das behinderte Kind ist das wie im Falle des  Grundsatz „in dubio pro vita“ zu lösen.  abgetriebenen Embryos Fremdbestimmung. Aber bei vie-  len, die für Früheuthanasie plädieren, hat Selbstbestim-  wäre ja keine Selbstbestimmung, söndern Fremdbestim-  mung auch diesen Sinn ...  mung. Richtig ist, daß unser Entwurf sehr stark geprägt  ist von der Respektierung der Selbstbestimmung der Be-  Eser: Bei der Früheuthanasie ist für Selbstbestimmung  troffenen. Aber dies nicht im Sinne von Selbstverfügung,  überhaupt kein Raum. Ich lehne es prinzipiell ab, eine  daß man sich selbst den Tod gibt, sondern eher im Sinne  Entscheidung von Eltern als Selbstbestimmung für das  des Mitbestimmendürfens über das eigene Sterben, wobei  Kind zu interpretieren.  das Sterben letztlich auch noch Mitbestimmung über das  HK: Sie sagten eingangs, der Patient heute stehe nicht  eigene Leben ist.  mehr Ärzten mit einheitlichem Gewissen bzw. dem glei-  HK: Warum ist Selbstbestimmung für Sie in diesem Be-  chen Ethos gegenüber. Das ist wohl so, aber was bedeutet  reich so zentral?  es bzw. was passiert, wenn — das läßt sich auf andere Ge-  biete ausdehnen — an die Stelle des abhanden gekomme-  Eser: Ich sehe darin eine begreifliche und auch gesunde  Gegenwehr, nachdem viele das Gefühl bekommen haben,  nen ethischen Konsenses überall rechtliche Regelungen  treten? Führt das nicht zu einer enormen Verrechtli-  sie würden zum bloßen Objekt der Medizin. Solange das  chung?  Arzt-Patient-Verhältnis wirklich ein personales war,  stand man einer anderen Person gegenüber. Die Abhän-  Eser: In gewissem Sinne ja. Aber wenn wir rechtliche Re-  gigkeit, auch wenn sie groß war, war keine dingliche Ab-  gelungen treffen, dann können wir das selbstverständlich  hängigkeit, sondern eine akzeptierte Abhängigkeit inner-  nur auf einer ethischen Grundlage sinnvoll tun. Insofern  halb eines persönlichen Vertrauensverhältnisses. Heute  kann aber das Recht immerhin ein „ethisches Minimum“  ist es sehr viel stärker Abhängigkeit von einem Gerät.  sein, indem es klarstellt, was in einer bestimmten Situation  Deswegen ist dieses Sichstemmen gegen diese verding-  von jedem gefordert ist, welcher Weltanschauung er auch  lichte Abhängigkeit auch etwas zu Billigendes.  sein und welche Überzeugungen er sonst noch haben  mag. Und was mich bei der Arbeit an dem Alternativ-Ent-  HK: Aber sind „testamentarische“ Verfügungen von Ge-  wurf zur Sterbehilfe positiv gestimmt hat, war nicht zu-  sunden über das eigene Sterben — es gibt ja solche, und  letzt die Erfahrung, daß wir trotz sehr verschiedener  man spricht davon — ein hilfreicher Ausdruck nicht nur  Ausgangspunkte in einem langen Diskurs dann doch zu  des Anspruchs, sondern auch des Rechts auf Selbstbestim-  einvernehmlichen Entscheidungen gekommen sind. An  mung ım Sterben?  diesem Diskurs fehlt es oft. Ich habe die Hoffnung, daß  Eser: Da bin ich sehr skeptisch. Patiententestamente wer-  auch ein Ärzteteam, das von unterschiedlichen Enden  den zu einer Zeit erstellt, in der nicht vorauszusehen ist,  kommt, bei hinreichender Diskussion zu akzeptablen  wie der spätere Zustand sein wird. Realistischerweise muß  Entscheidungen kommt. Aber durch rechtliche Vorgaben  man einfach sagen: Solange ich gesund bin, kann ich nicht  diesen Prozeß begleiten und leiten zu können ist auch  abschätzen, wie ıch mich verhalte, wenn ich sterbens-  eine ethisch begründete Funktion von Recht.MUNg. Rıchtig ISt, da{ß Entwurt csehr stark gepräagt
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